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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0374/2011  Datum: 18.07.2011

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62 rü 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

25.08.2011 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

15.08.2011 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Arbeitskreis 
"Straßenbenennungen" 

 

13.01.2011 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Aufhebung der amtlichen Straßennamen "Eponastraße" und "Am Hohen 

Rech" wegen Aufgabe des Entwurfs zum vorgesehenen Bebauungsplan Nr. 
234 "Sendnicher Straße" 

 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt,  
 
die amtlichen Straßennamen 
 
    „Eponastraße“       und  
 
                             
    „Am Hohen Rech“  
 
aufzuheben. 
 
Begründung:  
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.07.2003 die Benennung der nach dem 
Bebauungsplanentwurf Nr. 234 „Sendnicher Straße“ vorgesehenen Erschließungsflächen mit 
„Eponastraße“ und „Am Hohen Rech“ beschlossen.  
 
Der v. g. Bebauungsplanentwurf erlangte keine Rechtsverbindlichkeit, zudem wird dessen 
bisherige Zielsetzung (= u. a. Schaffung von Wohnbaugrundstücken) wegen der dort 
gegebenen Lärmproblematik nicht mehr weiter verfolgt. Deshalb widerrief der Stadtrat am 
04.11.2010 auch seinen am 21.06.2001 gefassten Beschluss über die Einleitung eines 
Umlegungsverfahrens für dieses ehemals vorgesehene Baugebiet. Ferner wurde der 
Bebauungsplan Nr. 234 a, der alternativ im v. g. Bereich ein „abgespecktes“ Baugebiet 
festsetzen sollte, bisher nicht vom Stadtrat beschlossen. 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Folgerichtig sind die amtlichen Bezeichnungen „Eponastraße“ und „Am Hohen Rech“ 
ersatzlos aufzuheben. 
 
Im beigefügten Kartenauszug (= Verkleinerung des damaligen Bebauungsplanentwurfs Nr. 
234) ist die jeweilige Lage der seinerzeit benannten Straßen „Eponastraße“ - schraffiert 
dargestellt - und „Am Hohen Rech“ - mit Kreuzen gekennzeichnet - ersichtlich. 
 
Der Ortsbeirat von Koblenz-Rübenach wurde in seiner Sitzung am 31.03.2011 gem. § 75 
GemO gehört. Er hat den vorgenannten Aufhebungsvorschlägen einstimmig zugestimmt. 
 
Anlage: Kartenauszug  
 


